
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 5 - Planen und Bauen 
 

Vorlage Nr. 548/10 
 
 

Betreff: 
 

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 268, 
Kennwort: "Elsa-Brändström-Weg", der Stadt Rheine 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 
  BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
  öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
  i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
II. Beschluss über die Abwägungsempfehlungen des 
 Stadtentwicklungsausschusses "Planen und Umwelt" 
III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Stadtentwicklungsaus-
schuss "Planung und Um-
welt" 

01.11.2010 Berichterstattung
durch: 

Herrn Aumann 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         
Rat der Stadt Rheine 14.12.2010 Berichterstattung

durch: 
Herrn Dewenter 
Herrn Kuhlmann 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
51 Stadtplanung 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

Leitprojekt 14: Kommunales Baulandmanagement 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       



 
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 548/10 
 
VORBEMERKUNG / KURZERLÄUTERUNG: 
 
Den Anstoß für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 268, Kennwort: „Elsa-
Brändström-Weg“, gab der Wunsch des Eigentümers des Gebäudes Droste-
Hülshoff-Straße 106 auf Erwerb der im rechtsverbindlichen Bebauungsplan dar-
gestellten öffentlichen Grünfläche zwecks Arrondierung seiner Liegenschaft. 
 
In diesem Zusammenhang stellte sich heraus, dass die überbaubare Fläche im 
Bereich der Flurstücke 182 und 157 modifiziert bzw. den örtlichen Gegebenheiten 
angepasst werden muss. 
 
Des Weiteren besteht der Wunsch des Eigentümers Droste-Hülshoff-Straße 98 
auf Realisierung eines Wintergartens.  
 
Insofern ergeben sich folgende Änderungen: 
 
a) Umwandlung von öffentlicher Grünfläche in private Grünfläche im Bereich der 

Flurstücke 151 und 152 und 
 
b) Modifizierung bzw. Erweiterung der überbaubaren Fläche im Bereich der 

Flurstücke 156, 157, 182 und 165 einhergehend mit den örtlichen Gegeben-
heiten, da die unter Erhaltungsgebot stehenden Bäume nicht mehr existent 
sind. 

 
Die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB hat vom 4. Oktober 2010 bis einschließlich 4. November 2010 stattgefun-
den. Ort und Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich 
bekannt gemacht worden mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der 
Auslegungsfrist abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können. 
Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden von 
der öffentlichen Auslegung benachrichtigt und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 
13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB beteiligt, d.h. insbesondere zur Abgabe einer Stellung-
nahme innerhalb eines Monats aufgefordert. 
 
Da keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen sind, ist nunmehr 
der Satzungsbeschluss zu fassen. 
 
Alle wichtigen planungsrelevanten Daten und Maßnahmen sind der Begründung 
zu der Bebauungsplanänderung (Anlage 3) zu entnehmen, die dieser Vorlage 
beigefügt sind. Die Begründung ist als Verdeutlichung der Entscheidungsfindung 
bzw. als Basismaterial bei gerichtlicher Abwägungskontrolle mit zu beschließen. 
 
Ein Auszug bzw. Ausschnitte aus dem Entwurf der Bebauungsplanänderung lie-
gen ebenfalls bei (Anlagen 1 und 2; Alt-Neu-Gegenüberstellung). 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG / EMPFEHLUNG: 
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Der Stadtentwicklungsausschuss "Planung und Umwelt" empfiehlt dem Rat der 
Stadt Rheine folgende Beschlüsse zu fassen: 
 
I. Beratung der Stellungnahmen 
 
1. Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass aus der Öffentlichkeit keine abwägungsrelevanten Stel-
lungnahmen eingegangen sind. 
 
2. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
 Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB 
 
Es wird festgestellt, dass von Seiten der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange keine abwägungsrelevanten Stellungnahmen eingegangen sind. 
 
Der Rat der Stadt Rheine fasst folgende Beschlüsse: 
 
II. Beschluss über die Abwägungsempfehlungen des Stadtentwick-

lungsausschusses "Planung und Umwelt" 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Empfehlungen des Stadtentwicklungsaus-
schusses "Planung und Umwelt" zu den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und § 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB billigend zur 
Kenntnis und beschließt diese. Er nimmt hiermit – zum allein maßgebenden Zeit-
punkt des Satzungsbeschlusses – die vollständige Erfassung, Bewertung und ge-
rechte Abwägung aller von der Planung betroffenen Belange vor. 
 
III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
 
Gemäß der §§ 1 Abs. 8 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 3316) 
sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juni 2008 (GV. NRW S. 514) 
wird die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 268, Kennwort: "Elsa-
Brändström-Weg", der Stadt Rheine als Satzung und die Begründung hierzu be-
schlossen. 
 
 
 
Anlagen: 
 
Anlage 1 – Planentwurf ALT 
Anlage 2 – Planentwurf NEU 
Anlage 3 – Begründung  
 


